
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Bundesrecht 
 

2129-8 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
 

2. Aktualisierung 2010 (1. April 2010) 
 
 
Das  Bundes-Immissionsschutzgesetz wurde durch Art. 9 des Vierten Gesetzes zur Änderung von Ver-
brauchsteuergesetzen v. 15. Juli 2009, BGBl. I S. 1870, mit Wirkung vom 1. April 2010 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 37a Mindestanteil von Biokraftstoffen an der 
Gesamtmenge des in Verkehr gebrachten 
Kraftstoffs; Treibhausgasminderung 

(1) Wer gewerbsmäßig oder im Rahmen wirt-
schaftlicher Unternehmungen nach § 2 Abs. 1 
Nr. 1 und 4 des Energiesteuergesetzes zu ver-
steuernde Otto- oder Dieselkraftstoffe in Verkehr 
bringt, hat sicherzustellen, dass die gesamte im 
Lauf eines Kalenderjahres in Verkehr gebrachte 
Menge Kraftstoffs nach Maßgabe der Absätze 3 
und 3a einen Mindestanteil von Biokraftstoff ent-
hält. Kraftstoff gilt mit dem Entstehen der Energie-
steuer nach § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1, § 11 Abs. 6 
Satz 1, § 15 Abs. 1 oder Abs. 2, auch jeweils in 
Verbindung mit § 15 Abs. 4, §§ 19, 22 Abs. 1 oder 
§ 23 Abs. 1 oder Abs. 2 des Energiesteuergeset-
zes als in den Verkehr gebracht. Die Abgabe von 
Otto und Dieselkraftstoff an die Bundeswehr zu 
Zwecken der Verteidigung oder der Erfüllung zwi-
schenstaatlicher Verpflichtungen gilt nicht als In-
verkehrbringen im Sinne der Sätze 1 und 2. Dies 
gilt auch für den Erwerb von Otto- und Dieselkraft-
stoff durch die Bundeswehr zu einem in Satz 3 
genannten Zweck. Der Bundeswehr gleichgestellt 
sind auf Grund völkerrechtlicher Verträge in der 
Bundesrepublik Deutschland befindliche Truppen 
sowie Einrichtungen, die die Bundeswehr oder 
diese Truppen zur Erfüllung ihrer jeweiligen Auf-
gaben einsetzt oder einsetzen. Die Abgabe von 
Kraftstoff im Eigentum des Erdölbevorratungsver-
bandes auf Grund einer Freigabe nach § 30 
Abs. 1, auch in Verbindung mit Absatz 2, des Erd-
ölbevorratungsgesetzes durch den Erdölbevorra-
tungsverband, Mitglieder des Erdölbevorratungs-
verbandes oder Dritte sowie nachfolgende Abga-
ben gelten nicht als Inverkehrbringen im Sinne der 
Sätze 1 und 2. Dies gilt auch für die Abgabe von 
Kraftstoff in den in Satz 6 genannten Fällen im 
Rahmen von Delegationen nach § 5 Abs. 2 des 
Erdölbevorratungsgesetzes durch Mitglieder des 
Erdölbevorratungsverbandes oder Dritte sowie für 
nachfolgende Abgaben. Die Abgabe von Aus-
gleichsmengen an unterversorgte Unternehmen 

neu 
 
§ 37a Mindestanteil von Biokraftstoffen an der 
Gesamtmenge des in Verkehr gebrachten 
Kraftstoffs; Treibhausgasminderung 

(1) Wer gewerbsmäßig oder im Rahmen wirt-
schaftlicher Unternehmungen nach § 2 Abs. 1 
Nr. 1 und 4 des Energiesteuergesetzes zu ver-
steuernde Otto- oder Dieselkraftstoffe in Verkehr 
bringt, hat sicherzustellen, dass die gesamte im 
Lauf eines Kalenderjahres in Verkehr gebrachte 
Menge Kraftstoffs nach Maßgabe der Absätze 3 
und 3a einen Mindestanteil von Biokraftstoff ent-
hält. Kraftstoff gilt mit dem Entstehen der Energie-
steuer nach § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1, § 9a Absatz 4, 
§ 15 Abs. 1 oder Abs. 2, auch jeweils in Verbin-
dung mit § 15 Abs. 4, § 19b Absatz 1, § 22 Ab-
satz 1 oder § 23 Abs. 1 oder Abs. 2 des Energie-
steuergesetzes als in den Verkehr gebracht. Die 
Abgabe von Otto und Dieselkraftstoff an die Bun-
deswehr zu Zwecken der Verteidigung oder der 
Erfüllung zwischenstaatlicher Verpflichtungen gilt 
nicht als Inverkehrbringen im Sinne der Sätze 1 
und 2. Dies gilt auch für den Erwerb von Otto- und 
Dieselkraftstoff durch die Bundeswehr zu einem in 
Satz 3 genannten Zweck. Der Bundeswehr gleich-
gestellt sind auf Grund völkerrechtlicher Verträge 
in der Bundesrepublik Deutschland befindliche 
Truppen sowie Einrichtungen, die die Bundeswehr 
oder diese Truppen zur Erfüllung ihrer jeweiligen 
Aufgaben einsetzt oder einsetzen. Die Abgabe von 
Kraftstoff im Eigentum des Erdölbevorratungsver-
bandes auf Grund einer Freigabe nach § 30 
Abs. 1, auch in Verbindung mit Absatz 2, des Erd-
ölbevorratungsgesetzes durch den Erdölbevorra-
tungsverband, Mitglieder des Erdölbevorratungs-
verbandes oder Dritte sowie nachfolgende Abga-
ben gelten nicht als Inverkehrbringen im Sinne der 
Sätze 1 und 2. Dies gilt auch für die Abgabe von 
Kraftstoff in den in Satz 6 genannten Fällen im 
Rahmen von Delegationen nach § 5 Abs. 2 des 
Erdölbevorratungsgesetzes durch Mitglieder des 
Erdölbevorratungsverbandes oder Dritte sowie für 
nachfolgende Abgaben. Die Abgabe von Aus-
gleichsmengen an unterversorgte Unternehmen 



 

 

    
 

zum Versorgungsausgleich im Sinne von § 1 
Abs. 1 der Mineralölausgleichs-Verordnung vom 
13. Dezember 1985 (BGBl. I S. 2267), die zuletzt 
durch Artikel 49 des Gesetzes vom 21. Dezember 
2000 (BGBl. I S. 1956) geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung gilt nicht als Inver-
kehrbringen im Sinne der Sätze 1 und 2. Ein Inver-
kehrbringen im Sinne der Sätze 1 und 2 liegt eben-
falls nicht vor, wenn der Erdölbevorratungsverband 
Kraftstoff aus seinem Eigentum abgibt und dieser 
Abgabe keine Rücklieferung am Abgabeort ge-
genüber steht oder er dafür Mineralölprodukte 
erwirbt, die nicht unter die Vorschrift des Satzes 1 
fallen. Satz 9 gilt auch für die nachfolgenden Ab-
gaben des Kraftstoffs. 

(2)-(4) … 
 
§ 37b Begriffsbestimmung, Anforderungen an 
Biokraftstoffe 

Biokraftstoffe sind unbeschadet der Sätze 2 
bis 8 Energieerzeugnisse ausschließlich aus Bio-
masse im Sinne der Biomasseverordnung vom 21. 
Juni 2001 (BGBl. I S. 1234), geändert durch die 
Verordnung vom 9. August 2005 (BGBl. I S. 2419), 
in der jeweils geltenden Fassung. Energieerzeug-
nisse, die anteilig aus Biomasse hergestellt wer-
den, gelten in Höhe dieses Anteils als Biokraftstoff. 
Fettsäuremethylester (Biodiesel) gelten in vollem 
Umfang als Biokraftstoffe, wenn sie durch Vereste-
rung von pflanzlichen oder tierischen Ölen oder 
Fetten gewonnen werden, die selbst Biomasse im 
Sinne der Biomasseverordnung sind, und wenn 
ihre Eigenschaften mindestens den Anforderungen 
der DIN EN 14214 (Stand: November 2003) ent-
sprechen. Bioethanol gilt nur dann als Biokraftstoff, 
wenn es sich um Ethylalkohol ex Unterposition 
2207 10 00 der Kombinierten Nomenklatur im Sin-
ne des § 1 Abs. 4 des Energiesteuergesetzes 
handelt und seine Eigenschaften mindestens den 
Anforderungen der DIN EN 15376, Ausgabe März 
2008, entsprechen. Für Energieerzeugnisse, die 
anteilig aus Bioethanol bestehen, gilt für den 
Bioethanolanteil Satz 4 sinngemäß. Pflanzenöl gilt 
nur dann als Biokraftstoff, wenn seine Eigenschaf-
ten mindestens den Anforderungen der Vornorm 
DIN V 51605 (Stand: Juli 2006) entsprechen. Bio-
methan gilt nur dann als Biokraftstoff, wenn es den 
Anforderungen für Erdgas nach § 6 der Verord-
nung über die Beschaffenheit und die Auszeich-
nung der Qualitäten von Kraftstoffen in der jeweils 
geltenden Fassung entspricht. Den Kraftstoffen 
nach den Sätzen 1 bis 7 sind solche Kraftstoffe 
gleichgestellt, die einer anderen Norm oder techni-
schen Spezifikation entsprechen, die in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 

zum Versorgungsausgleich im Sinne von § 1 
Abs. 1 der Mineralölausgleichs-Verordnung vom 
13. Dezember 1985 (BGBl. I S. 2267), die zuletzt 
durch Artikel 49 des Gesetzes vom 21. Dezember 
2000 (BGBl. I S. 1956) geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung gilt nicht als Inver-
kehrbringen im Sinne der Sätze 1 und 2. Ein Inver-
kehrbringen im Sinne der Sätze 1 und 2 liegt eben-
falls nicht vor, wenn der Erdölbevorratungsverband 
Kraftstoff aus seinem Eigentum abgibt und dieser 
Abgabe keine Rücklieferung am Abgabeort ge-
genüber steht oder er dafür Mineralölprodukte 
erwirbt, die nicht unter die Vorschrift des Satzes 1 
fallen. Satz 9 gilt auch für die nachfolgenden Ab-
gaben des Kraftstoffs. 
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§ 37b Begriffsbestimmung, Anforderungen an 
Biokraftstoffe 

Biokraftstoffe sind unbeschadet der Sätze 2 
bis 8 Energieerzeugnisse ausschließlich aus Bio-
masse im Sinne der Biomasseverordnung vom 21. 
Juni 2001 (BGBl. I S. 1234), geändert durch die 
Verordnung vom 9. August 2005 (BGBl. I S. 2419), 
in der jeweils geltenden Fassung. Energieerzeug-
nisse, die anteilig aus Biomasse hergestellt wer-
den, gelten in Höhe dieses Anteils als Biokraftstoff. 
Fettsäuremethylester (Biodiesel) gelten in vollem 
Umfang als Biokraftstoffe, wenn sie durch Vereste-
rung von pflanzlichen oder tierischen Ölen oder 
Fetten gewonnen werden, die selbst Biomasse im 
Sinne der Biomasseverordnung sind, und wenn 
ihre Eigenschaften mindestens den Anforderungen 
der DIN EN 14214 (Stand: November 2003) ent-
sprechen. Bioethanol gilt nur dann als Biokraftstoff, 
wenn es sich um Ethylalkohol ex Unterposition 
2207 10 00 der Kombinierten Nomenklatur im Sin-
ne des § 1a Nummer 2 des Energiesteuergeset-
zes handelt und seine Eigenschaften mindestens 
den Anforderungen der DIN EN 15376, Ausgabe 
März 2008, entsprechen. Für Energieerzeugnisse, 
die anteilig aus Bioethanol bestehen, gilt für den 
Bioethanolanteil Satz 4 sinngemäß. Pflanzenöl gilt 
nur dann als Biokraftstoff, wenn seine Eigenschaf-
ten mindestens den Anforderungen der Vornorm 
DIN V 51605 (Stand: Juli 2006) entsprechen. Bio-
methan gilt nur dann als Biokraftstoff, wenn es den 
Anforderungen für Erdgas nach § 6 der Verord-
nung über die Beschaffenheit und die Auszeich-
nung der Qualitäten von Kraftstoffen in der jeweils 
geltenden Fassung entspricht. Den Kraftstoffen 
nach den Sätzen 1 bis 7 sind solche Kraftstoffe 
gleichgestellt, die einer anderen Norm oder techni-
schen Spezifikation entsprechen, die in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 



 

 

    
 

oder einer anderen Vertragspartei des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum in 
Kraft ist, soweit diese Normen oder technischen 
Spezifikationen mit den in den Sätzen 1 bis 6 ge-
nannten Normen übereinstimmen und die ein 
gleichwertiges Niveau der Beschaffenheit für die 
gleichen klimatischen Anforderungen sicherstellen. 
Biogene Öle, die in einem raffinerietechnischen 
Verfahren gemeinsam mit mineralölstämmigen 
Ölen hydriert werden, sowie Energieerzeugnisse 
mit einem Bioethanolanteil von weniger als 70 
Volumenprozent, denen Bioethanol enthaltende 
Waren der Unterposition 3824 90 99 der Kombi-
nierten Nomenklatur zugesetzt werden, werden 
nicht auf die Erfüllung von Verpflichtungen nach 
§ 37a Abs. 1 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 37a 
Abs. 3 und 3a angerechnet. Biokraftstoffe, die 
bereits zuvor eine anderweitige direkte staatliche 
Förderung im In- oder Ausland erhalten haben und 
für die keine Ausgleichs- oder Antidumpingzölle 
erhoben wurden, oder Biokraftstoffe, für die eine 
Steuerentlastung nach § 46 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
oder § 47 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2 des Energiesteu-
ergesetzes gewährt wurde, werden nicht auf die 
Erfüllung von Verpflichtungen nach § 37a Abs. 1 
Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 37a Abs. 3 und 
3a angerechnet. Das Bundesministerium der Fi-
nanzen gibt die konkreten staatlichen Förderungen 
im Sinne des Satzes 10, die zu einem Ausschluss 
aus der Anrechnung auf die Quotenerfüllung füh-
ren, im Bundesanzeiger bekannt. Satz 10 gilt nicht 
für diejenigen Mengen von dort genannten Ener-
gieerzeugnissen aus Bezugsverträgen, die Her-
steller von Biodiesel sowie Verpflichtete vor dem 
25. September 2008 abgeschlossen hatten und 
deren Nichtabnahme zudem zu vertraglich festge-
legten finanziellen Belastungen für die Unterneh-
men führt. Energieerzeugnisse im Sinne von Satz 
1, die vollständig oder teilweise aus tierischen 
Ölen oder Fetten hergestellt werden, werden ab 
dem 1. Januar 2012 nicht mehr auf die Erfüllung 
von Verpflichtungen nach § 37a Abs. 1 Satz 1 
und 2 in Verbindung mit § 37a Abs. 3 und 3a ange-
rechnet. Das Bundesministerium der Finanzen gibt 
den Energiegehalt der verschiedenen Biokraftstof-
fe sowie Änderungen ihres Energiegehaltes be-
kannt. Die in den Sätzen 3, 4 und 6 genannten 
Normen, zu beziehen beim Beuth-Verlag GmbH, 
Berlin, sind beim Deutschen Patent- und Marken-
amt archivmäßig gesichert niedergelegt. 
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gleichen klimatischen Anforderungen sicherstellen. 
Biogene Öle, die in einem raffinerietechnischen 
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für die keine Ausgleichs- oder Antidumpingzölle 
erhoben wurden, oder Biokraftstoffe, für die eine 
Steuerentlastung nach § 46 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
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